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INHALTSVERZEICHNIS

28. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 02.07.2010, mit der im Schuljahr
2010/11 für die Berufsschule Vöcklabruck die Dauer einzelner Unterrichtsstunden mit 45 Minuten
festgesetzt wird

29. Verordnung des Landesschulrates für Oberöstereich vom 02.07.2010, mit der im Schuljahr
2010/11 für die Berufsschule Steyr 2 die Dauer einzelner Unterrichtsstunden mit 45 Minuten
festgesetzt wird

30. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 02.07.2010, mit der im Schuljahr
2010/11 für die Berufsschule Linz 7 die Dauer einzelner Unterrichtsstunden mit 45 Minuten
festgesetzt wird

31. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 02.07.2010, mit der im Schuljahr
2010/11 für die Berufsschule Linz 6 die Dauer einzelner Unterrichtstunden mit 45 Minuten
festgesetzt  wird

32. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 02.07.2010, mit der im Schuljahr
2010/11 für die Berufsschule Linz 3 die Dauer einzelner Unterrichtsstunden mit 45 Minuten
festgesetzt wird

33. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 02.07.2010, mit der im Schuljahr
2010/11 für die Berufsschule Linz 1 die Dauer einzelner Unterrichtsstunden mit 45 Minuten
festgesetzt wird

34. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 02.07.2010, mit der im Schuljahr
2010/11 für die Berufsschule Braunau die Dauer einzelner Unterrichtsstunden mit 45 Minuten
festgesetzt wird

35. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 02.07.2010, mit der im Schuljahr
2010/11 für die Berufsschule Attnang die Dauer einzelner Unterrichtsstunden mit 45 Minuten
festgesetzt wird

36. Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich vom 02.07.2010 über die Errichtung einer
Externistenprüfungskommission

MITTEILUNGEN

Messe „Jugend und Beruf“ in Wels - Oö Schulmesse vom 13. bis 16. Oktober 2010, Erklärung zur
schulbezogenen Veranstaltung
Werkmeisterschule für Berufstätige für Bauwesen - Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes für das Schul-
jahr 2009/10
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RECHTSVORSCHRIFTEN 
 
28. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 02.07.2010, MIT DER IM SCHULJAHR 2010/11 FÜR DIE 
BERUFSSCHULE VÖCKLABRUCK DIE DAUER EINZELNER UNTERRICHTSSTUNDEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 02.07.2010 auf Grund des § 7 Abs 1 und 4 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 
Für die Berufsschule Vöcklabruck wird im Schuljahr 2010/11 die Dauer der Unterrichtsstunden im Jahres- und Lehrgangsunterricht am 
Nachmittag ab der 6. Unterrichtseinheit mit 45 Minuten festgesetzt. 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-14/7-10) 
 
 
 
 
29. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 02.07.2010, MIT DER IM SCHULJAHR 2010/11 FÜR DIE 
BERUFSSCHULE STEYR 2 DIE DAUER EINZELNER UNTERRICHTSSTUNDEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 02.07.2010 auf Grund des § 7 Abs 1 und 4 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 
Für die Berufsschule Steyr 2 wird im Schuljahr 2010/11 die Dauer der Unterrichtsstunden im Jahres- und Lehrgangsunterricht am Nachmittag 
mit 45 Minuten festgesetzt. 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-14/2-10) 
 
 
 
 
30. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 02.07.2010, MIT DER IM SCHULJAHR 2010/11 FÜR DIE 
BERUFSSCHULE LINZ 7 DIE DAUER EINZELNER UNTERRICHTSSTUNDEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 02.07.2010 auf Grund des § 7 Abs 1 und 4 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 
Für die Berufsschule Linz 7 wird im Schuljahr 2010/11 die Dauer der Unterrichtsstunden im Jahres- und Lehrgangsunterricht am Nachmittag 
ab 13:00 Uhr mit 45 Minuten festgesetzt. 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-14/8-10) 
 
 
 
 
31. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 02.07.2010, MIT DER IM SCHULJAHR 2010/11 FÜR DIE 
BERUFSSCHULE LINZ 6 DIE DAUER EINZELNER UNTERRICHTSSTUNDEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 02.07.2010 auf Grund des § 7 Abs 1 und 4 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 
Für die Berufsschule Linz 6 wird im Schuljahr 2010/11 die Dauer der Unterrichtsstunden im Jahres- und Lehrgangsunterricht am Nachmittag 
mit 45 Minuten festgesetzt. 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-14/5-10) 
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32. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 02.07.2010, MIT DER IM SCHULJAHR 2010/11 FÜR DIE 
BERUFSSCHULE LINZ 3 DIE DAUER EINZELNER UNTERRICHTSSTUNDEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 02.07.2010 auf Grund des § 7 Abs 1 und 4 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 
Für die Berufsschule Linz 3 wird im Schuljahr 2010/11 die Dauer der Unterrichtsstunden im Lehrgangsunterricht am Nachmittag mit 
45 Minuten festgesetzt. 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-14/6-10) 
 
 
 
 
33. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 02.07.2010, MIT DER IM SCHULJAHR 2010/11 FÜR DIE 
BERUFSSCHULE LINZ 1 DIE DAUER EINZELNER UNTERRICHTSSTUNDEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 02.07.2010 auf Grund des § 7 Abs 1 und 4 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 
Für die Berufsschule Linz 1 wird im Schuljahr 2010/11 die Dauer der Unterrichtsstunden im Jahres- und Lehrgangsunterricht am Nachmittag 
mit 45 Minuten festgesetzt. 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-14/1-10) 
 
 
 
 
34. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 02.07.2010, MIT DER IM SCHULJAHR 2010/11 FÜR DIE 
BERUFSSCHULE BRAUNAU DIE DAUER EINZELNER UNTERRICHTSSTUNDEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 02.07.2010 auf Grund des § 7 Abs 1 und 4 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 
Für die Berufsschule Braunau wird im Schuljahr 2010/11 die Dauer der Unterrichtsstunden im Jahres- und Lehrgangsunterricht am 
Nachmittag ab der 6. Unterrichtseinheit mit 45 Minuten festgesetzt. 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-14/3-10) 
 
 
 
 
35. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 02.07.2010, MIT DER IM SCHULJAHR 2010/11 FÜR DIE 
BERUFSSCHULE ATTNANG DIE DAUER EINZELNER UNTERRICHTSSTUNDEN MIT 45 MINUTEN FESTGESETZT WIRD 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 02.07.2010 auf Grund des § 7 Abs 1 und 4 des  
Oö Schulzeitgesetzes, LGBl 48/1976 idgF, verordnet: 
 
Für die Berufsschule Attnang wird im Schuljahr 2010/11 die Dauer der Unterrichtsstunden im Lehrgangsunterricht am Nachmittag mit 
45 Minuten festgesetzt. 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-14/4-10) 
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36. VERORDNUNG DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH VOM 02.07.2010 ÜBER DIE ERRICHTUNG EINER EXTER-
NISTENPRÜFUNGSKOMMISSION 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat mit Beschluss seines Kollegiums vom 02.07.2010 auf Grund des § 42 Abs 4 des 
Schulunterrichtsgesetzes, BGBl 472/1986 idgF, in Verbindung mit § 1 Abs 3 des Bundesgesetzes über die Berufsreifeprüfung, BGBl I 68/1997 
idgF, verordnet: 
 
An der Höheren technischen Bundeslehranstalt Ried wird eine Externistenprüfungskommission eingerichtet. 
 
Fritz Enzenhofer 
Amtsführender Präsident  
des Landeschulrates für OÖ 

(A3-57/3-2010) 
 
 
 
 

MITTEILUNGEN 
 
MESSE "JUGEND UND BERUF" IN WELS - OÖ SCHULMESSE VOM 13. BIS 16. OKTOBER 2010, ERKLÄRUNG ZUR SCHULBEZOGENEN 
VERANTSTALTUNG 
 
Der Landesschulrat für OÖ erklärt die Teilnahme mit einem Informationsstand an der Messe "Jugend und Beruf" in Wels vom 13. bis 16. 
Oktober 2010 gemäß § 13 a Schulunterrichtsgesetz idgF zur schulbezogenen Veranstaltung. 
 
Den an dieser Veranstaltung teilnehmenden Lehrerinnen und Lehrern wird ein Dienstauftrag erteilt. Reiserechnungen werden nach den 
Bestimmungen der RGV abgegolten. 
 
Ein Besuch dieser Veranstaltung ist ein wichtiger Beitrag zur optimalen schulischen Karriereplanung. 

(A9-504/26-2010 – Frau Köck) 
 
 
 
 
WERKMEISTERSCHULE FÜR BERUFSTÄTIGE FÜR BAUWESEN – VERLEIHUNG DES ÖFFENTLICHKEITSRECHTES FÜR DAS SCHULJAHR 
2009/2010 
 
Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur hat der  
 
Werkmeisterschule für Berufstätige für Bauwesen  
der WIFI Oberösterreich GmbH  
in 4780 Schärding, Tummelplatzstraße 6  
 
das Öffentlichkeitsrecht für das Schuljahr 2009/2010 verliehen. 

(B3-506/26-ad1-2010 – Frau Köck) 
 
 
 
 
PERSONALNACHRICHTEN 
 
Der Bundespräsident hat 
 

Herrn Landesschulinspektor Regierungsrat Rudolf Mattle 
 
mit Entschließung vom 02. Juni 2010 den Berufstitel Hofrat verliehen. 
 
 
 
 
Die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur hat  
 

Herrn Professor Mag. Rainer Krumhuber 
 
mit Wirksamkeit vom 01.07.2010 zum Direktor an der HBLA für künstlerische Gestaltung, 4020 Linz, Garnisonstraße 25, ernannt. 
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Der Landesschulrat für Oberösterreich hat 
 

Frau Amtsdirektorin Senatsrätin Dr. Margarete Schmitzer 
 
Dank und Anerkennung ausgesprochen. 
 
 
 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat 
 

Frau Brigitte Widera 
 
Dank und Anerkennung ausgesprochen. 
 
 
 
 
Der Landesschulrat für Oberösterreich hat nachstehend angeführten Lehrern/Lehrerinnen Dank und Anerkennung ausgesprochen: 
 
Prof. OStR Mag. Gerhard Heilbrunner, BORG Linz, Honauerstraße 
Prof. Mag. Elisabeth Gober, BG/BRG f. Berufstätige Linz, Spittelwiese 
Prof. Mag. Manfred Achleitner, BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße 
Prof. Mag. Walter Huber, BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße 
Prof. Mag. Florian Koblinger, BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße 
Prof. Mag. Alexander Legenstein, BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße 
Prof. Mag. Sigrid Ranger, BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße 
Prof. Mag. Dr. Andreas Schermaier, BG/BRG Wels, Anton-Bruckner-Straße 
Dir. HR Mag. Leo Ludick, BRG Wels, Wallererstraße 
Prof. Mag. Virginia Überlackner, BRG Wels, Wallererstraße 
Dir. HR Mag. Josef Adlmannseder, Wkdl. RG u. ORG d. Franziskanerinnen Wels 
Prof. Mag. Franz Gruber, BG/BRG Ried 
Prof. Mag. Huguette Brückl, BG/BRG Schärding 
Dir. Mag. Annermarie Hofer, ORG d. Franziskanerinnen Vöcklabruck 
Prof. Mag. Erwin Trausner, BHAK/BHAS Schärding 
Prof. OStR Mag. Gerhard Nussbaumer, HTBLA Steyr 
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